
2. fimlert die Staaten der Region auf, soweit noch nicht 
geschehen. als wichtige vertl'lllleDbildde Maßnahme zwi
schen a11en Staaten der Region und als Schritt auf dem Wege 
zur Festigung des Friedens und der Sicherheit, ihre gesamten 
kemtechnischen Anlagen den umfassenden Sicherungsmaß
nahmen der lnternationa1en Atomenergie-Organisaton zu 
unterstellen; 

3. ersucht den GenetaIsekretIi, der GeneraI~etSiiJhlll"mg 
auf ihrer fIlnfzigsten Tagung Ober die Durchfflhrung dieser 
Resolntion Bericht zu erstatten; 

4. beschUeßt, den Punkt "Die Gefahr der Verbreitung 
von Kernwaffen im Nahen Osten" in die vorlllufige Thges
ordnung ihrer fIlnfzigsten Tagung aufzunehmen 
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49rJfJ. ÖbereInkommen fiber das Verbot oder die Be
schrIInkung des EIn"9tms bestimmter konventio
neller Waffen, die lIhenniißige Verletzungen 
vemrsadlen oder UDterschledslos wirken kIInnen 

Die Generalvel'Si1l1ll1llung, 

unter Hinweis auf ihre Resolntionen 321152 vom 19. De
zember 1977,35/153 vom 12. Dezember 1980, 36/93 vom 
9. Dewnber 1981, 37n9 vom 9. Dezember 1982, 38/66 vom 
15. Dezember 1983, 39/56 vom 12. Dezember 1984, 40/84 
vom 12. Dezember 1985, 41150 vom 3. Dezember 1986, 42/30 
vom 30. NoVetDber 1987,43/67 vom 7. Dezember 1988, 45/64 
vom 4. Dezember 1990,46/40 vom 6. Dezember 1991,47/56 
vom 9. Dezember 1992 und 48/79 vom 16. Dezember 1993, 

mit Genu&::~ hinweisend, daß sm 10. Oktober 
1980 das ". Ober das Verbot oder die Be
schränkung des Einsalm! bestimmter konventioneller Waffen, 
die IIbermlIßige Verle1zungen verunlIIChen oder unterschiedslos 
wirken können"" samt dem Protokoll Ober nicht entdeckbare 
Splitter (Protokoll 1)43, dem Protokoll Ober das Verbot oder die 
Beschrllnkong des Einsatzes von Minen, Sprengfa11en und 
anderen Vorrichtungen (Protokoll ll)43 sowie dem Protokoll 
lIber das Verbot oder die Beschrllnkong des Einsalm! von 
Brandwaffen (Protokoll ~ verabschiedet wurde, 

unter Hinweis auf die Rolle, die das Interoationale Komitee 
vom Roten Kreuz bei der Ausarbeitung des Übereinkommens 
und der dazugehörigen Protokolle gespielt hat, 

mit GenugtUUngfeststelkntl, daß das Übereinkommen und 
die drei dazugehörigen Protokolle nach ErfIIIlung der in 
Artikel 5 des OhereiDkommens genannten Bedingungen am 
2. Dezember 1983 in Kraft gelleten sind, 

sowie unter Hinweis auf die von den Vertragsstaaten des 
Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle einge
gangene Verpflichtung, die Ziele und Bestimmungen dieser 
Rech!salde zu achten, 

.feststellend, daß nach Artikel 8 des Übereinkommens 
Konferenzen einberufen werden können. um Änderungen des 
Übereinkommens oder eines dazugehörigen Protokolls zu 
prlIfen, VJsl!tz1iche Protokolle Ober andere Kategorien konven
tioneller Waffen, die durch die bestehenden Protokolle nicht 
erfaßt werden, zu prIIfen. die Tragweite und die Wirkungs
weise des Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle 

zu llbeqnllfen und etwnige Änderungsvorschliige oder ZUIIi!tzIi
ehe Protokolle zu prlIfen, 

mit GenugtUung feststelkntl, daß eine Gruppe von Regie
rungssachverslllndigen eingesetzt wurde, um nach ArtIkel 8 
Absatz 3 des Obeleinkommens eine Konferenz zur 'Ober
prIlfung des Übereinkommens und der dazugehörigen Proto
kolle vorzubereiten, 

sOwIe mit Genugtuung.feststelkntl, daß die Gruppe der 
Regietungssachvers1ilndigen 1994 dreimal zusammengetteten 
ist und maßgebliche FortschrlUe erzieh hat, wobei der Frage 
der Schlltzenabwehrminen Vorrang eingeIllmnt worden, 

sowie feststellend, daß mögliche Beschrllnkongen des 
Einsatzes anderer Waffenkstegorien, die durch das Überein
konnnen und die dazugehörigen Protokolle derzeit nicht erfaBt 
wetden, von der Gruppe von Regietungssachverslllndigen und 
auf anderen internationa1en Tagungen erörtett worden sind, 

in BekrlJ,ftigung ihrBr Obeneugung, daß eine allgemeine 
und verifizierbare Vereinbarung Ober das Verbot oder die 
Beschrllnkong des Einsatzes bestimmter konventionaller 
Waffen das Leid der Zivilbevölkerung und der Klimhattanltal 
betrilchtlich verringern wfIrde, 

in dem WUnsche, die internationale ZusammenarlIeit auf 
dem ClebIet des Verbots oder der BeschrIInkong des Einsatzes 
bestimmter konventioneller Waffen ZU verstIIrken, insbesonde
re im Hinblick auf die Beseitigung von Minenfeldern, Minen 
und Sprengfa11en, 

in dieser Hinsicht hinweisend auf ihre Resolntionen 48n 
und 49/215 Ober HiJfe bei der Minenrllumung, 

h nJmmt mit BefrlmIigung Kenntnis von den Berichltal 
des Generalsekretllrs~; ----

2. vermerla mit Genugt/lll1lg, daß weitere Staaten das am 
10. April 1981 in New York zur Unterzeichnung aufgelegte 
""Obereinkomme Ober das Verbot oder die Beschriinkung des 
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die ObermllLl.ige 
Verletzungen verursachen oder unterschiedslos wirken 
können" unterzeichnet, ratifiziert oder angenommen haben 
beziehungsweise ihm beigel!eten sind; 

3, bittet nachdrllckllch alle Staaten, soweit nicht bereits 
~~ tun, um mtlglichst bald Vertragspartei des 

• zu werden, sowie alle NachfoIgesmaten, 
geeignete Maßnnhmen zu "'weifen, damit schließlich alle 
Staaten Vertragsparteien des tJbereinkommens werden; 

4. fordert den Generalsekretär der Vereinten Nationen in 
seiner Eigenschaft als Verwahrer des Übereinkommens und 
der drei dazugehörigen Protokolle auf, die Generalversamm
lung auch weiterhin rege1mllßig Ober Beitritte zu dem Überein
kommen und den Protokollen zu unterrichten; 

5. beg. das von den Vertragss1aaten sm 22. Dezember 
1993 an den Genera1sekretIi gerichtete BIsuchen, zu einem 
c:.,:mkt eine Konferenz zur ÜbeIprlIfung des 

• nach dessen Artikel 8 Absatz 3 einzuberufen 

" SIehe N491l75. 
" N49/4ZI, N491l75 und Add.1 sowie N49/3Y1 und Add.1. 
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und eine GruI!Jlß von Regierungssachverständigen zur Vor
bereitung der UberprOfungskonferenz einzuse?zen; 

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Fort
scbritten, die die Gruppe von Regierungssachverständigen bei 
der Überprüfung des Protokolls über das Verbot oder die 
Beschrlinkung des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und 
anderen Vorrichtungen (Protokoll II) und bei der Erfuterrn:g 
anderer Waffenkategorien, die durch das Übereinkommen 
derzeit nicht erlaßt werden, erzielt bat; 

7. nimmt Kenntnis von den BeschlOssen der Gruppe von 
Regierungssachverstllndigen, vom 9. bis 20. Januar 1995 in 
Genf eIne weitere '11!gung abzuhalten und den GeneralsekreJlir 
ZU ersuchen, die überPrfifungskonferenz in der Zeit vom 
25. September bis 13. Oktober 1995 nach Genf einzubernfen: 

8. ersucht den Generalsekretär. der ~ von Regie
run~verständigen und der Konferenz zur "ÖbetprI1fung 
desnkommens auch weiterhin die erforderliche Unter
stOtzung zu gewähren und die Bereitstellung von Diensten 
sichenuste11en; 

9. fonlert die Staaten erneut mif, möglichst zablreich an 
der Konferenz te11zunebmen. zu der die Vertragsstaaten inter
essierte nichtstaat1iche Organisationen. insbesondere das 
1nternationale Komitee vom Roten Kreuz, einladen können; 

10. beschließt. den Punkt "Übereinkommen über das 
Verbot oder die Beschrlinkung des Einsat'MS bestimmter kon
ventioneller Waffen. die übermäßige Verletzungen ver
ursachen oder unteISchiedslos wirken können" in die vorlliufi
ge Thgesordnung ihrer filnt'Ligsten Thgung aufzunehmen. 

90. ple1uusitzung 
15. Dezember 1994 

4\1180. Antarktis-Frage 

Die Generalversammlung. 

nach Behandlung des Punktes • Antarktis-Frage". 

unter Berllcksichtigung der Debatten, die seit ihrer achtund
dreißigsten Thgung über diesen Punkt stattgefunden haben, 

das Interesse der internationalen Gemeinschaft an Informa
tionen Ober die Antarktis bekrlJftigend. 

eifreut darOber. daß die Konsultativparteien des Antarktis
Vertrags dem Generalsekretär den Scblußbericht der vom 
11. bis 22. April 1994 in Kyoto (Japan) veranstalteten Acht
zehnten Konsultativtagung zum Antarktis-Vertrag" zur Ver
fügung gestellt haben, 

im lJewqfJtllein der besonderen Bedeutung. die die Antarktis 
fiIr die internationale Gemeinschaft besitzt, insbesondere was 
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit, die globale 
und regionale Umwelt, ihre Auswirknngen auf die globalen 
und regionalen K1imaverbältnisse und die wissenschaftliche 
Foracbung betrifft, 

erneut erkliinmd, daß die Bewirtschaftung und Nutzung der 
Antarktis in Übereinstimmung mit den ZIelen und GnIDdslltzen 
der Charta der Vereinten Nationen und im Interesse der 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 

" SIehe A/49mo. 

sowie der Fönlerung der internationalen Zusammenarbeit zum 
Nutzen der gesamten Menschheit erfolgen sol\, 

in Anerkennung dessen, daß der Antarktis-Vertrag", der 
unter anderem die Entmilitarisierung des Kontinents, das 
Verbot von Kernexplosionen und die Beseitigung radioaktiven 
AhfaIIs, die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und den 
ungehinderten Austausch wissenschaftlicher Informationen 
vorsieht, die Ziele und GnmdsHrze der Charta fIlrdert, 

sowie im Bewr4Jtsein der Wechselbeziehung zwischen der 
Antarktis und den physika1ischen, chemischen und biologi
schen Prozessen. die das gesamte Erdsystem regeln, 

unter BerIlcksichtigung des von den Parteien des Antarktis
Vertrags am 4. Oktober 1991 in Madrid verabschiedeten 
Umweltscbutzprotokolls zum Antarktis-Vertrag, 

mit Genugtuung darOber, daß die Antarktis in dem Proto
koll als ein dem Frieden und der Wisseoschaft gewidmetes 
Natw:reservat bezeichnet wird, sowie über die in dem Protokol1 
enthaltenen Verfahren zum Schutz der antarktischen Umwelt 
sowie der abhlingigen und verbundenen Ökosysteme bei der 
Plat!ung und Durcbfllhrung el\er Tätigkeiten in der Antarktis, 

in WlJrdigung des in dem Protokoll entbaltelJell Verbots 
von Tätigkeiten im Zusammenhang mit mineralischen Res
sourcen, 

mit Genugtuung darOber, daß .die Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung den Wert der Ant
arktis als Gebiet fiIr die Durcbfllhrung wissenschaftlicher 
Forschungsmbeiten, insbesondere soweit sie grundlegend fiIr 
das Verstlindnis der globalen Umwelt sind, anerkannt bat". 

sowie mit Genugtuung darOber, daß die Liinder, die in der 
AnJarktis wissenschaftliche Forschungsarbeiten durchfIIbren, 
auch weiterhin V'sammenarbeiten, was dazu beitragen kann, 
daß die Auswirknngen der Tätigkeit des Menschen auf die 
antarktische Umwelt auf ein Mindestmaß bescbrllDkt bleiben, 

ferner mit Genugtuung darüber, daß sich die internationale 
Gemeinschaft zunehmend mit der Antarktis befaßt und fiIr 
diese interessiert, und überzeugt von den Vorteilen, die eine 
bessere Kenntnis der Antarktis fiIr die gesamte Menschheit mit 
sich bringt, 

In Bekr4ftigung Ihrer tJbe17,eUgung. daß die Antarktis im 
Interesse der gesamten Menschheit auch weiterhin fiIr el\e 
Zeiten ausschließlich fiIr ftiedliche Zwecke genutzt und nicht 
zum Schauplatz oder Gegenstand internationaler Zwietracht 
werden sollte, 

1. nimmt KennInis von dem Bericht des Generalsekretllrs 
über die Antarktis" und dem Bericht der Achtzehnten KonsuJ... 
tativtagung zum Antarktis-Vertrag"; 

2. begrlfJt die Praxis, wonach die Konsultativparteien 
des Antarktis-Vertrags dem GeneralsekreJlir rege1mlIBlg 

" Vetelnte NIIIionoD, 7'teaIy Serles. VoL 402, Nr. ST18. 
,. Siebe Rsport of the Un/ted Natkms Cot(erenaI Im _ and 

DweIopment, RIotkJfJtUIim. 3-141_ 1992 (A/CONF.lS1I26IRev.\ (Voll 
lIJId VoLlIKorr.l. VoL n. VoL m und VoLlDIKmr.l» (Verilfl\mtJJcJnrng der 
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